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Litteraturanzeige. iöi

Utteraturaiizeige.

Das schweizerische Ohligatioiieiirecllt sammt den Bestimmungen
des Bundesgesetzes betreffend die persönliche Handlungsfähigkeit

mit allgemein fasslichen Erläuterungen,
herausgegeben von Dr. A. Schneider, ord. Professor an der

Universität Zürich unter Mitwirkung von Dr. H, Eick,
ord. Professor an der Universität Zürich und gewesenem
Redactor des Obligationenrechts. Zweite verbesserte

Auflage. Zürich. Druck und Verlag von E. Schulthess.
1883.

Der Umstand, dass der vorliegende, in starker erster Auflage
herausgegebene Commentar nach so kurzer Zeit in einer zweiten Ausgabe
erscheinen musste, beweist genügend, wie sehr dieses Buch einem
allgemeinen Bedürfniss entgegenzukommen verstanden hat. Die zweite Auflage

ist nun wirklich in verschiedenen Beziehungen eine verbesserte.
Vor Allem gab diese Neuausgabe dem Verfasser Veranlassung, die sehr
zahlreichen Publikationen officiellen und privaten Ursprungs, welche um
die Zeit der Einführung des O.-R. überall in den Kantonen erschienen sind,
zu berücksichtigen, und es ist dies denn auch geschehen, sowohl in der
Fortführung des Litteraturverzeiehnisses der ersten Auflage, als in den
Bemerkungen zu den einzelnen Artikeln. Sodann hat das Register eine ganz
bedeutende und sehr willkommene Erweiterung erfahren, wie sich daraus
ergibt, dass dasselbe in der ersten Auflage 11, in der zweiten aber 21
Seiten zählt. Endlich verräth auch der eigentliche Commentar, dass an
kritischer Durchsicht desselben nicht gespart wurde ; manches erscheint in
andrer präziserer Fassung, anderes ist berichtigt oder ganz entfernt, und
umfangreich namentlich sind die Zusätze, wobei uns unter Andeiem eine
weit vollständigere Berücksichtigung der cantonalen Rechte bei den
Artikeln, welche hiezu Veranlassung bieten, aufgefallen ist. Wie sehr der
Commentar hiebei trotz der Streichungen und trotz der grössern Gedrängtheit

im Druck an Umfang gewonnen Hat, erzeigt sich auch hier wieder am
besten daraus, dass der eigentliche Commentar der ersten Auflage 590 Seiten
zählte, derjenige der zweiten nun aber auf 610 Seiten angewachsen ist.

Der Zweck, den der Herausgeber mit diesem Commentar verfolgt,
ist, auch dem nicht fachmännisch gebildeten Publikum allgemein fassliche
Erläuterungen zu dem O.-R. an die Hand zu geben, und wenn wir nun
von diesem Standpunkte aus das Werk mit ähnlichen anderen, über die
cantonalen Gesetzbücher erschienenen vergleichen, so werden wir nicht
anstehen das Buch als ein durchaus zweckentsprechendes zu bezeichnen.
Namentlich hat der Verfasser es verstanden, sich sowohl von dem schul-
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meisterlichen Ton eines bekannten cantonalen Commentars, als auch von
allen wissenschaftlich heikleren Ausführungen fernzuhalten und wo er
noch Controversen entscheidet, finden wir vielfach abweichende Ansichten
beigefügt. Es ist auch nicht bloss das Material des Gesetzgebers, sind
nicht bloss die Motive des Redactors, was hier geboten wird, sondern eine

wirkliche, aus einer erfahrenen Anschauung der Bedürfnisse des praktischen
Rechtslebens geschöpfte Erläuterung des Textes. Wir dürfen die Schwierigkeit

und das Gelingen einer solchen Arbeit um so mehr schätzen, wenn
wir bedenken, dass der Herausgeber noch keine Praxis mit, Präjudicien für
seine Erläuterungen benützen konnte. — Dass der fachmännisch gebildete
Jurist in dem Commentar oft vergeblich sucht, was er gerade besonders

fern
darin behandelt gesehen hätte, muss nach dem bezeichneten Zweck

es Buches als sehr erklärlich erscheinen, und ist wohl geradezu einer
der Gründe, welche den Commentar einem weiteren Publikum leichter
zugänglich gemacht und damit die rasche Verbreitung des Werkes gefördert
haben. Für die speziell fachmännischen Bedürfnisse sollen eben andere
Publikationen sorgen. Aus eben dem Grunde halten wir es auch nicht
für angezeigt, auf das Materielle des Commentars hier näher einzutreten.
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